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Gesetz über die Besteuerung
:biete der Stadt tlien (wiener

r Der Wiener Landtag hat

/ . 7  1 \  4  e .\ r ' . l ,  t . (

von Speiseeis und Getränken in Ge-
cetränkesteuergesetz 1992 -  cstc)

beschlossen:

5 1. wenn die ceneinde eine Abgabe auf die entgelt l iche
Lieferung von speiseeis einschfieBlich darin verarbeiteter oder
dazu verabreichter Früchte und von cetränken einschl ießIi ,ch der
mitverkauften Umschließung und des mitverkauften zubehörs aus-
schreibt, so gelten für diese Abgabe (kurz Getränkesteuer be-
zeichnet) die Bestinunungen dieses cesetzes.

I 2. Der steuerpfl icht ige hat über die Lieferungen von
Speiseeis und Getränken täg1ich Aufzeichnungen zu führen, aus
denen di-e Lieferungen einzeln nach Ar:t, Menge und Verkaufspreis
ers ich t l i ch  s ind .

5 3. Der Magistrat kann nit Steuerpflichtigen vereinbarungen
tiber die zu entrichtende steuer (zB tiber die Berechnung, FäI-
l igkeit ,  Pauschalierung, Einhebung, Führung von Aufzeichnungen)
träffen, soweit diese die Besteuerung vereinfachen und das
steuerl iche Ergebnis bei dem steuerpfl icht igen nicht wesentl ich
verändern .

!  4. Entsteht die Steuerpfl- icht in einem .Pachtbetr ieb,
so haftet der verpächter.für die steuerbeträge, die auf die
Teii  sei f .  r iem Beoinn des letzten vor der Beendiqunq der Betr iebs-
führung durch den Pächter l iegenden Kalenderjahres entfal len.
init  folgenden Einschränkungen:

1 .  Der  Verpäch ler  ha f te t  fü r  jedes  Ka lender jahr  b is  zu  110 vH
des Steuerbetrages, der in zweitvorangegangenen Kalender-
jahr im verpachteten Betr ieb angefal len ist;  hat der Be-
tr ieb nicht das ganze Vergl-eichsjahr bestanden, so ist der
im Vergleichsjahr angefal lene Sleuerbetrag auf ei-n ganzes
Jahr hochzurechnen, hat er überhaupt nicht bestanden, so
isl ein vergleich-barer Betrieb heranzuziehen.

2. Der Verpächter haftet aber iruner bis zur Höhe des
Pachtschi l  l ings, der für den Zeitraum, für den die Haft-
pf l icht besteht, vereinbart wurde.

5 5. (1) I{andlungen oder Unterlassungen, durch welche die
steuer rnit einern Betrag von höchstens 300 000 S verkürzt wird,
sind a1s Verwaltungsübertretungen rnit  Geldstrafen bis 600 OO0 S
zu bestrafen; für den Fal l  der Uneinbringl ichkeit der Geldstrafe
ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen festzusetzen.
Handlungen oder Unterlassungen, durch welche die Steuer mit
einem Betrag von rnehr aIs 300 000 S fahrlässig oder vorsätzl ich
verkürzt wird, sind vom Gericht als Fi,nanzvergehen mit Freihei-ts-
strafen bis zu neun Monaten oder nit celdstrafen bis zum Zwei-
fachen des Verkilrzungsbetrages zu bestrafen; für den Fall der
Uneinbringl ichkeit der Geldstrafe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe
bis zu sechs ltonaten festzusetzen.
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_. (? r .Wer  d ie  ce t ränkes teuer  n ich t ,b is  zum Ze i tpunk t  der
räuigkeit entrichtet oder die steüererklärunq nicirt lerrningeman
einreicht, begeht eine verr.raltungsübertretung 

- 
und ist, soweit

die Tat nicht nach Abs. 1 zu bestrafen ist,  lni t  celdsirafen bis
zu 6 000 S zu bestrafen; für den FalI der Uneinbrinql ichkeit der
Geldstrafe ist bine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zw6i wochen' fes tzusetzen.

! 6. Die Gemeinde hat ihre in diesem cesetz qereqelten
Aufgaben. mit.  Ausnahme der Durchführung des Verwaltung6strafver-
fahrens in eigenen Wirkungsbereich zu-besorgen.

5 7. (1) Dieses cesetz tr i t t  rnit  Ausnahme des S 5 nit
1 .  Jänner  1992 in  Kra f t .

12) Das Getränkesteuergesetz für Wien 1971, LGBI . für
Wien Nr. 2, und das Gefrorenessteuergesetz für Wj-en 1983, LGB1 ,
für l{ ien Nr. 18, beide in der Fassung des cesetzes LGB1 . ' für Wien
Nr. 7311990, sind auf Steuerzeiträumö nach Ablauf des 31. Dezem-
ber 1991 nicht mehr anzulrenden.

. .(3) Nach früherem Recht geschlossene Vereinbarungen
bleiben aufrecht, sofern sie dem Beschl,uß über die AuÄschreibung
der Getränkesteuer nicht widersprechen; ansonsten gelten sie al6
rnit  1. Jänner 1992 aufqehoben. 
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Vorbl att

Problem:

Durch eine Jinderung des FAG 1989 vrurde die bundesgesetzLiche
Ernächtlgung zur Erhebung einer Steuer auf speiseeis und cetränke
inhaltlich .verändert. Ab 1992 r,zird die Ermächtigung für eine
umsatzsteuerartige Verkehrssteuer erteilt, wobei der Steuersatz
bei alkoholfreien cetränken nur mehr 5 vH betragen sol1.

z i e l :

Die landesrechtl ichen Vorschrif ten so11en den geänderten bundes-
gesetzl ichen Bestirunungen angepaßt werden.

L0sUnq:

Die bisher durch zwei cesetze gdregelte cetränke- und cefrorehes-
steuer sol l  in ein Gesetz zusanmenqefaßt werden. Dabei sol1

, jedoch gegenüber der bisherigen Rechtslage nur insoweit ej.ne
Änderung eintreten, als dies durch die l inderurg des FAG 1989
vorgezeichnet ist.  Al lerdings sol l-  in Hinkunft die Ausschreibung
der Abgabe durch Beschluß des Gemeinderates erfolgen.

Alternativen:

Kein e

Kosten :

Die Herabsetzung des steuersatzes bei alkoholfreien cetränken
führt zu beträchtlichen Rückgängen bei den Steuerei.nnahmen.

I

.:



Er1äuteruDgeD

Allgerneiner Teil

Der Bund ist nunnehr durch eine Novelle zurn Finanzausgleichs-
gesetz 1989 dem Drängen der Iänder und cemeinden nachgekommen
und hat die Voraussetzungen geschaffen, daß die cetränke- und

. Gefrorenedsteuer ab 1992 als Verkehrssteuer erhoben werden kann.
Gleichzeitig wurde jedoch die Ernächtigung zur Erhebung dieser

1 SteUer bei alkoholfreien Getränken auf einen steuersatz vor-
5 vH zurückgenonmen. Es liegt nun an den Ländern und cerneinden,
ihre ei.gene Rechtslage der gieänderten bundesgesetzl- j,chen Regelung
anzupassen.

Der cesetzentwurf sieht hiezu - abgesehen von den Änderungen,
die sich durch,die übernahme des geänderten Bundesrechts ergeben
- im Prinzip die inhaltl-ich unveränderte tibernahne des derzeit
geltdnden Rechts vor; weitgehend kann diese tibernahne sogar
wortgleich erfolgen. Die Ausschreibung der Abgabe selbst soll
al lerdi i igs dem Gerneinderat überlassen blej-ben, die entspre-
chenden Anordnungen tinden sich daher nicht mehr im cesetz-
entwurf.

Besonderer Teil

z u  s  1 :

Hier wird entsprechend der alrfteilung auf Gemeinderatsbeschluß
und Landesgesetz vorgesehen, daß die vorn Landesgesetzgeber zu
erlassenden.Vorschriften auf die von Geneinderat auszuschrei-bende
Getränkesteuer aDzuvJenden sind.
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.S  2  b is  5 :

In'diesen Punkten entspricht der Entwurf vol l-  der bisheriqen
R e c h t s 1 a g e e i n s c i 1 i e ß 1 i c h d e r D u r c h f ü h r u n g s v e r o r d n u n g . �

zu  5  6 :

Die Vollziehurrg der ausschließlichen Geneindeabga.be ist der
Gemeinde zuzurreisen. l

zu  5  7 i

Die Neuregelung der Getränkesteuer sorl  rückwirkend nit  1. Jänner
1992 wirksarn werden. Gegen diese Rückwirkung bestehen keine
Bedenken, da die neue Getränkesteuer durch die Halbierung des
steuersatzes bei den atkoholireien cetränken für die Steuer_
pflichtigen günstiger ist. In den übergangsbestinmungen soll
unter anderern klargestellt werden, daB Vereinbarungen, die der
inhaftlichen Neukonzeption der cetränkesteuer widersprechen,
ihre Geltung verlieren. Dies betrifft den Außerortsverbrauch
und den früheren steuersatz von 10 vH für alkoholfreie eetränke.

L  - .


